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Henry George, der bedeutende Bodenreform-Theoretiker, wurde verschiedent-
lich als der letzte große klassische Ökonom bezeichnet. Das Hauptwerk von
Henry George war über Dekaden hinweg eines der am meisten gelesenen
Bücher. Die auf den Arbeiten von Henry George beruhende Denkschule wird
auch "Geoklassik" genannt.

Ausgangspunkt seiner Untersuchungen war die Fragestellung, warum gerade
in den sich entwickelnden Industriegesellschaften trotz eines enormen An-
stiegs der Produktivität die Armut überhandnahm. Henry George nahm dabei
in vielerlei Hinsicht die Ideen der französischen Physiokraten wieder auf,
ging allerdings gedanklich weit über diese hinaus. Er betrachtete – ähnlich
wie die Physiokraten – Boden (incl. Natur) und Arbeit als die originären, und
Kapital lediglich als einen abgeleiteten Produktionsfaktor. Damit steht das
Werk von Henry George der neoklassischen Lehre diametral entgegen, welche
die bis heute weitgehend "bodenlose" Wirtschaftswissenschaft prägt. Ob-
wohl Henry George zwar das Privateigentum an Grund und Boden grundsätz-
lich ablehnte, wollte er es aus politisch-pragmatischen Gründen nicht ab-
schaffen. Stattdessen sollte es über die Wegsteuerung der Bodenerträge "ent-
kernt" werden.

Zwar ist in Deutschland das Werk von Henry George weitgehend in Verges-
senheit geraten, doch hat es v.a. in den angelsächsischen Ländern einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus beinhaltet insbesondere die
ökonomische Verfassung der asiatischen "Tigerstaaten" geoklassische Elemen-
te. Allen voran zu nennen sind Hong Kong und Singapur, die ihre Staats-
finanzen zu einem großen Teil aus der Abschöpfung der Erträge und Werte
des vornehmlich in staatlichem Eigentum liegenden Bodens bestreiten und
im Gegenzug die konventionellen Steuern minimiert haben. So konnten sich
diese Standorte innerhalb weniger Jahrzehnte von unbedeutenden Ansied-
lungen zu Weltzentren von Handel und Finanzen entwickeln.

Diese Ausgabe von "Fortschritt und Armut" macht das Hauptwerk von Henry
George nach vielen Jahrzehnten erneut in deutscher Sprache zugänglich.
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sung erachte. Für dessen Umsetzung – die admi-
nistrative und EDV-technische Vorbereitung und
die Bewertung von rd. 35 Mio. Grundstücken –
veranschlagen die Länder jedoch einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren. Die vom Bundesverfas-
sungsgericht gesetzte Frist 31. Dezember 2024
macht die Umsetzung dieses Reformmodells nicht
unmöglich, aber schwierig.

Zwar ging es in den Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht nicht um mögliche Neure-
gelungen zur Grundsteuer. Dennoch fragte eine
Richterin in der mündlichen Verhandlung nach
„alternativen Grundsteuer-Visionen“. Hierauf ant-
wortete als einziger Hamburgs damaliger Finanz-
senator und heutiger Erster Bürgermeister Peter
Tschentscher. Zum allgemeinen Erstaunen sprach
er sich für eine reine Grundstücks- und Gebäude-
flächensteuer aus – ein Modell, das bis dato von
Bayern sowie der Immobilienwirtschaft und Haus-
eigentümerverbänden favorisiert wurde (und nach
wie vor wird). Die Reformoption reine Boden-
steuer kam nicht zur Sprache; weder das Bündnis
„Grundsteuer: Zeitgemäß!“ 2 selbst noch gewich-
tige Mitstreiter wie etwa der Deutsche Mieter-
bund waren zu Stellungnahmen eingeladen wor-
den. Im Nachgang zur mündlichen Verhandlung
wies jedoch das Bündnis „Grundsteuer: Zeitge-
mäß!“ das Gericht in einem Schreiben ausdrück-
lich auf die Reformoption reine Bodensteuer hin.

Der Ball liegt nun endgültig wieder im Feld
der Politik. Die vom Verfassungsgericht gesetzte
erste Frist bis Ende 2019 setzt Bund und Länder
unter einen erheblichen Entscheidungs- und Zeit-
druck. Denn wie die neue Grundsteuer ausgestal-
tet sein wird, ist derzeit völlig offen.

Das im September 2016 von 14 Bundesländern
– gegen die Stimmen von Bayern und Hamburg –
im Bundesrat beschlossene „Kostenwert“-Modell
fand im Bundestag bis zur Wahl im September

Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfas-
sungsgericht die bisherige Praxis der Grund-
steuerbemessung erwartungsgemäß für unverein-
bar mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3
Grundgesetz). Das Gericht räumte dem Gesetz-
geber aber eine zweistufige Frist ein: Bis spä-
testens zum 31. Dezember 2019 muss die Neu-
regelung gesetzlich beschlossen sein. Ist das
geschafft und um ausreichend Zeit für die prak-
tische Umsetzung, das heißt vor allem die Neu-
bewertung der Grundstücke zu haben, dürfen die
alten Regeln noch fünf Jahre nach Verkündung
der Neuregelung, längstens bis 31. Dezember
2024 angewandt werden. Inhaltlich machten die
Verfassungsrichter für die Neuregelung keine
Vorgaben. Vielmehr betonten sie, dass „der Ge-
setzgeber über einen weiten (…) Spielraum zur
Bestimmung des Steuergegenstandes“ verfügt
und ihm „auch bei den Regeln zur Erfassung der
Bemessungsgrundlage ein weiter Gestaltungs-
spielraum (zusteht), der dadurch begrenzt ist,
dass die Bemessungsregeln den mit der Steuer
verfolgten Belastungsgrund in der Relation rea-
litätsgerecht abbilden müssen.“ 1

In der mündlichen Verhandlung des Bundes-
verfassungsgerichts, die am 16. Januar 2018
stattfand, offenbarten die teilweise widersprüch-
lichen Ausführungen der Vertreter des Bundesfi-
nanzministeriums die Rat- und Konzeptlosigkeit
der Politik. So wurde einerseits versucht, die Ver-
fassungsmäßigkeit oder zumindest die Ange-
messenheit der aktuellen Bewertungspraxis zu
belegen, beispielsweise unter Verweis auf die
geringe Einspruchsquote gegen die Grundsteuer-
bescheide oder die im Vergleich zu anderen
Steuerarten geringe Höhe der Grundsteuer. An-
dererseits wurde wiederholt bekräftigt, dass man
den Gesetzentwurf des Bundesrates, das so ge-
nannte „Kostenwert“-Modell, für eine gute Lö-
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2017 nicht den Weg auf die Tagesordnung.3 So
verfiel der Gesetzesentwurf mit Ablauf der Le-
gislaturperiode (Diskontinuitätsprinzip). Um das
Gesetzgebungsverfahren wieder aufleben zu las-
sen, müsste der Bundesrat seinen alten Gesetz-
entwurf nochmals beschließen und dem Bundes-
tag erneut vorlegen – oder auch einen ganz neu-
en Entwurf. Außerdem könnten der Bundestag
selbst oder die Bundesregierung die Gesetzes-
initiative ergreifen. 

Bereits anlässlich der mündlichen Verhandlung
häuften sich die Medienberichte über die Reform
der Grundsteuer deutlich. Mit der Urteilsverkün-
dung am 10. April 2018 avancierte die Grund-
steuer nun endgültig zum Top-Thema. Praktisch
alle Medien befassten sich inzwischen – meist
positiv – mit der Reformalternative Bodenwert-
steuer, darunter die Süddeutsche Zeitung, WELT,
FAZ, Tagesspiegel, BILD, SPIEGEL, FOCUS, tages-
schau.de. Außerdem konnten das Bündnis „Grund-
steuer: Zeitgemäß!“ und einige seiner Protago-
nisten ihre Vorstellungen in Gastbeiträgen und
Interviews platzieren, darunter in der taz, Frank-
furter Rundschau, FAZ und FAS, ZEIT online so-
wie der Freitag, auf heute.de und im Deutsch-
landfunk.4 Balsam für alle Freunde der Boden-
wertsteuer und Höhepunkte der Berichterstat-
tung waren ein SPIEGEL-Interview5 mit Bau- und
Umweltministerin Barbara Hendricks, in dem sie
sich nicht nur eindeutig für die Bodenwertsteuer
aussprach, sondern zugleich dem Bundesratsmo-
dell Chancen auf Wiederbelebung absprach, so-
wie ein Beitrag im ARD-Magazin MONITOR.6

Nebenschauplatz Grundsteuer C

In ihrem Koalitionsvertrag vom 7. Februar 2018
sprechen sich CDU, CSU und SPD dafür aus, den
Gemeinden mittels Einführung einer Grundsteuer
C-Option die Möglichkeit einzuräumen, die Ver-
fügbarmachung von bebaubaren Grundstücken
für Wohnbauzwecke zu verbessern. Das ist ihre
Antwort auf die Bodenspekulation. Ein Vorschlag
zur Neuregelung der Grundsteuer ist es leider
nicht. Eine Grundsteuer C wäre zudem eine völlig
unnötige, streitanfällige Verkomplizierung des
Grundsteuerrechts und ein Einfallstor für Parti-
kularinteressen. Nur ein Teil der in Frage kom-
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menden Flächenpotenziale würde damit erfasst.
Für gewerblich nutzbare Grundstücke, teilbebau-
te Grundstücke mit Ausnutzungsreserven sowie
für Grundstücke mit leerstehenden oder unterge-
nutzten Gebäuden gäbe es weiterhin keinerlei
fiskalischen (Wieder-)Nutzungsanreiz. Eine sepa-
rate Grundsteuer-Kategorie für unbebaute Wohn-
baugrundstücke änderte auch nichts an dem
grundlegenden Problem, dass die Grundsteuer B
im Kern eine Gebäudesteuer ist bzw. bliebe, mit
allen damit verbundenen Nachteilen. Wohl mag
der Vorschlag der Koalitionäre ein richtiges Ziel
vor Augen haben. Doch sollten die Erfahrungen
mit der Grundsteuer C in den Jahren 1961/62
eine Warnung sein; sie sprechen klar gegen eine
Wiederbelebung derselben. Auf Druck gut orga-
nisierter Interessengruppen wurden in das da-
malige Gesetz verschiedene Ausnahmetatbestände
aufgenommen, was entsprechend zu zahlreichen
Ungerechtigkeiten führte.

Wie weiter?

Angesichts der sich mehrenden inhaltlichen
und rechtlichen Zweifel am „Kostenwert“-Mo-
dell 7 und seines in weiter Ferne liegenden Um-
setzungshorizonts erscheint es fraglich, ob die
Länder diesen Ansatz weiterverfolgen werden.
Dass sie ihre Arbeit sozusagen von vorne begin-
nen und ein völlig neues Modell aus dem Hut
zaubern werden, ist wiederum sehr unwahr-
scheinlich. Vermutlich wird der neue Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz die Initiative ergreifen.
Vor dem Hintergrund der knappen Fristen, dürfte
die Stunde der einfachen, schnell realisierbaren
Lösungen schlagen.

Freilich nicht völlig ausgeschlossen ist, dass
sich Bund und Länder auch bis Ende 2019 als
unfähig zu einer Neuregelung erweisen, mithin
die Grundsteuer als solche „vor die Wand fahren“
und den Kommunen die ausfallenden Einnahmen
durch staatliche Gelder ersetzen. Rächen würde
sich in diesem Fall die auffallend passive, ab-
wartende Haltung der kommunalen Spitzenver-
bände. In Folge, falls der Bund seine Gesetzge-
bungskompetenz in Sachen Grundsteuer aufgibt,
könnte es in Deutschland zu 16 verschiedenen
Landesgrundsteuergesetzen kommen.
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steuerreform erst möglich würde, komme für
Hamburg schon allein aus Gründen, die im Me-
chanismus des Länderfinanzausgleichs zu suchen
seien, nicht oder allenfalls nur eingeschränkt in
Frage. Dabei wäre auch dieses Problem lösbar,
denn der Anteil der Grundsteuer an der dem Län-
derfinanzausgleich zugrunde liegenden Finanz-
kraftmesszahl beträgt gerade mal drei Prozent im
Bundesdurchschnitt, und Hamburg liegt sogar
etwas darunter. Man bekommt schon ein wenig
Zweifel an der staatspolitischen Verantwortung
des Hamburger Senats, wenn er ein Drei-Prozent-
Problem aus dem Länderfinanzausgleich zum be-
stimmenden Maßstab für die Reform der Grund-
steuer erhebt. In dessen Logik jedenfalls wäre
eine reine Flächensteuer im Sinne der Hanse-
stadt, weil hierbei Hamburgs im bundesweiten
Vergleich in den letzten 50 Jahren überpropor-
tional gestiegene Immobilienwerte keine Rolle
spielen. Hamburg wäre im Länderfinanzausgleich,
Teil Grundsteuer, fein raus. Die systemische Un-
gerechtigkeit einer reinen Flächensteuer und die
je nach Modell verschiedenen Wechselwirkungen
zwischen Grundsteuer, Flächenangebot und Kalt-
miete werden dabei komplett ignoriert. Mehr
noch: Hamburgs Finanzsenator hält eine reine
Flächensteuer sogar für besonders gerecht, weil
sie ja sozusagen alle gleich behandelt und es
mit ihr zu keiner „kalten Progression“ kommen
könne: „Mit einem Flächenmodell vermeiden wir
einen für viele Mieter unzumutbaren Anstieg der
Grundsteuer, der sich bei einer Bodenwert ab-
hängigen Berechnung und weiter steigenden Im-
mobilienpreisen automatisch ergeben würde“, so
Tschentscher.10 So absurd es auch erscheinen mag:
Es scheint nicht ausgeschlossen, dass diese ver-
kürzte, ja geradezu verquere Sichtweise am Ende
in der breiten Öffentlichkeit mehr Akzeptanz fin-
det als die Anknüpfung der Grundsteuer an aktu-
elle (Boden-)Werte. Menschen können seltsamer-
weise eine Politik auch (gerade) dann überzeu-
gend finden, wenn sie selbst am meisten unter ihr
leiden. Und doch: Man kann allen voran der SPD
nur wünschen, dass sie rechtzeitig erkennt, bes-
ser die Finger von der reinen Flächensteuer zu
lassen. Das Urteil vom 10. April 2018 jedenfalls
deutet stark darauf hin, dass eine solche Grund-
steuer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre.

Als konkret ausformulierte Alternativen zum
„Kostenwert“-Modell stehen derzeit nur zwei
Modelle zur Wahl, die vermeintlich wertfreie
Flächensteuer und die Bodenwertsteuer. Gut
möglich, dass sich in den kommenden Monaten
die politische Debatte auf ein Duell zwischen
diesen beiden Modellen zuspitzt. Für „Grund-
steuer: Zeitgemäß!“ wäre das eine regelrechte
Steilvorlage, sind doch die offenen Flanken der
reinen Flächensteuer vergleichsweise einfach zu
adressieren.

Reine Flächensteuer

Eine reine Flächensteuer würde Gebäude- und
Bodenwerte vollkommen ignorieren. Sie liefe da-
rauf hinaus, dass innerhalb einer Gemeinde eine
Baulücke in 1a-Lage in der Innenstadt genauso
hoch bzw. tief besteuert würde wie eine gleich
große Baulücke am Stadtrand. Sie wäre der Sache
nach eine äußerst ungerechte und ökonomisch
unsinnige Extremvariante einer Grundsteuer auf
Wertbasis, nämlich mit einer bei sinkendem Er-
trag steigenden prozentualen Belastung. Würde
man sie offen als Wertsteuer mit entsprechen-
dem Tarif ausgestalten, würde ihre Ungerechtig-
keit und ökonomische Unsinnigkeit deutlich zu
Tage treten.8 Das größte Problem der reinen Flä-
chensteuer dürfte also sein, dass sie gemeinhin
als politisch kaum vermittelbar und verfassungs-
rechtlich nicht zu rechtfertigen gilt. Das will
aber noch nicht viel heißen. Mit Hamburg sym-
pathisiert erstaunlicherweise erstmals ein SPD-
geführtes Bundesland mit diesem unsozialen
Modell, und zwar mit der nicht weniger erstaun-
lichen Begründung, dass eine Anknüpfung der
Grundsteuer an aktuelle Wertverhältnisse – zu-
vorderst genannt werden hier die Bodenwerte –
die soziale Segregation, also die Verdrängung
unterer und mittlerer Einkommensschichten aus
der Stadt, befördern würde. Die politische Füh-
rung der Hansestadt veröffentlichte sogar eigene
Berechnungen, wonach sich nach Umstellung auf
das „Kostenwert“-Modell die Grundsteuer in Ham-
burg im Durchschnitt verzehnfachen würde, in
manchen Lagen würde sie sich gar vervierzigfa-
chen.9 Eine Anpassung des Hebesatzes nach un-
ten, womit eine aufkommensneutrale Grund-
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Bodenwertsteuer

Kann und wird es gelingen, die Politik für die
Bodenwertsteuer zu gewinnen? Die ersten rund
fünf Jahre politische Kampagne haben gezeigt:
Die Bodenwertsteuer ist eine enorme politisch-
kommunikative Herausforderung. Das hat nicht
zuletzt auch mit den veralteten Einheitswerten
zu tun. Denn es ist ja so: Hoffnungslos veral-
tete, mithin inzwischen falsche Ausgangswerte
und eine daraus abgeleitete ungerechte Steuer –
inklusive der damit verbundenen Fehlsteuerun-
gen –, von der Politik über Jahrzehnte nicht hin-
terfragt und somit von den Menschen für richtig
und „normal“ gehalten, müssen auf wie auch im-
mer geartete richtige Werte umgestellt werden,
um daraus eine gerechte Steuer zu ermitteln.
Wer jahrzehntelang zu wenig Grundsteuer ge-
zahlt hat, muss künftig mehr zahlen; wer jahr-
zehntelang zu viel bezahlt hat, wird entlastet.
Darüber hinaus – sozusagen in einem Aufwisch –
sollen die Gebäude, die stets dazugehörten, kei-
ne Rolle mehr spielen. Das ist zugegebener-
maßen viel Veränderung auf einen Schlag. Hinzu
kommt, dass sich viele Menschen schwer mit der
Vorstellung tun, dass eine Besteuerung von
(steigenden) Bodenwerten gut für sie sein soll.
Den Mangel an Vorstellungskraft und Aufklärung
machen sich interessierte Kreise zu nutze. Gleich-
zeitig gilt es, eben diese Vorstellungskraft zu
wecken und Aufklärung zu leisten. Wäre die
Politik nicht jahrzehntelang untätig geblieben
und lägen der Grundsteuer heute halbwegs wirk-
liche Werte zugrunde, wären die Menschen be-
reits an eine Grundsteuer gewöhnt, in der sich
diese Realität abbildete. Eine Umstellung von ei-
ner verbundenen Bemessungsgrundlage auf eine
reine Bodenwertsteuer wäre dann ein vergleichs-
weise kleiner Schritt. (Bloß gäbe es dann ver-
mutlich weder die nötige Aufmerksamkeit für
eine öffentliche Debatte noch ein Zeitfenster
zum politischen Handeln. Die inzwischen er-
reichte Medienresonanz für die Bodenwertsteuer
ist allein der Tatsache zu verdanken, dass die
Politik so lange keine Reform der Grundsteuer
zustande brachte und sich zuletzt sogar das
Bundesverfassungsgericht damit befassen muss-
te.)

Jedwede Neuregelung wird das Beharrungs-
vermögen der Politik und die Besitzstandswah-
rung der Menschen massiv herausfordern. Einmal
beschlossen, sollte es jemals dazu kommen, wird
jede Neuregelung Anpassungsreaktionen und wei-
tere, anhaltende Widerstände provozieren. Auch
soziale Härtefälle – Stichwort Verdrängung –
werden nicht ausbleiben, wenn nicht effektiv
dagegen gesteuert wird. In Metropolen wie Ber-
lin und Hamburg wohnen nicht wenige einkom-
mensschwache Mieter in Mehrfamilienhäusern in
hochpreisigen Lagen. Da die Bestandsmieten in
der Regel der Marktentwicklung (Bodenpreisent-
wicklung und Neuvermietungsmieten) hinterher-
hinken, könnte es bei einer Umstellung auf eine
Bodenwertsteuer in entsprechenden Quartieren
selbst bei Mehrfamilienhausbebauung zu spürba-
ren, in Einzelfällen womöglich in sozialer Hin-
sicht problematischen Erhöhungen der Grund-
steuer kommen.11 Für solche Fälle sind zwar Lö-
sungen wie bspw. eine Stundungsregelung mög-
lich. Inszenierung und Instrumentalisierung so-
zialer Härtefälle im politischen Diskurs sind
gleichwohl Realität (siehe Hamburg) – völlig
egal, wie groß deren Zahl tatsächlich ist bzw.
wäre. Da hilft es auch nur bedingt, wenn eine
Bodenwertsteuer von sich behaupten kann, dass
Lenkungsabsichten mit ihr am allerwenigsten
verbunden sind, mit ihr vielmehr ein neutraler
Zustand erreicht würde; dass sie Mieterhaushalte
mehrheitlich entlasten, der künstlichen Ange-
botsverknappung entgegenwirken und sich somit
im Modellvergleich am effektivsten dämpfend
auf die Kaltmieten auswirken würde. Die vielen
Vorteile der reinen Bodensteuer sind zwar schnell
genannt, aber es reicht nicht aus, die Argumente
auf seiner Seite zu haben. Die reine Boden-
steuer, eine an sich neutrale, reine Fiskalsteuer,
aber mit Zusatznutzen, versteht sich bei vielen
Menschen nicht von selbst, sie ist erklärungs-
bedürftig. Das mag einerseits an der Mittelbar-
keit ihrer positiven Effekte liegen, andererseits
sicher auch daran, dass in Deutschland sehr lan-
ge nicht mehr über die Bodenrente und ihre
Bedeutung öffentlich debattiert wurde. Wo hin-
gegen Zeit für Gespräch und Nachdenken ist,
finden sich neue Anhänger der Bodensteuer in
allen Parteien, politischen Strömungen und ge-



sellschaftlichen Schichten. Die Vielfalt der ste-
tig steigenden Zahl an Unterstützerinnen und
Unterstützern des Aufrufs „Grundsteuer: Zeitge-
mäß!“ zeigt eindrücklich, dass die Bodensteuer
eine lagerübergreifende Reformidee ist. Was die
Politik bis heute nicht geschafft hat, nämlich
einen Konsens zu finden, wäre mit der Boden-
steuer möglich.

Online-Petition gestartet: 

Am 22. Februar 2018 hat „Grundsteuer: Zeit-
gemäß!“ die Petition „Bodenspekulation und
Wohnungsnot bekämpfen“ gestartet. Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner sind willkommen!
http://chn.ge/2HbzAFE 
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Festsetzung eigener Grundsteuermesszahlen im Auftrag der BID 
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland, 
Juni 2017, Köln.

08 Vgl. Fritz Andres: Die Zukunft der Grundsteuer. Stellungnahme 
des Seminars für freiheitliche Ordnung vom 14. März 1999, Bad 
Boll.

09 Pressemeldung der Hamburger Finanzbehörde vom 16. Januar 
2018. Ähnliche, ebenfalls nicht um neue Hebesätze korrigierte 
Zahlen verbreitet der Eigentümerverband Haus & Grund.

10 Pressemeldung der Hamburger Finanzbehörde vom 16. Januar 
2018.

11 Hinzu kommt, dass in manchen Städten, etwa Berlin, die Bo-
denrichtwertzonen sehr grobmaschig ausfallen, was sozial pro-
blematische Unschärfen noch wahrscheinlicher macht. Im Zuge 
einer Grundsteuerreform, bei der die Bodenrichtwerte zur Be-
messungsgrundlage werden sollen, müssen die Praxis der Gut-
achterausschüsse in den einzelnen Bundesländern und die An-
forderungen an die Detailgenauigkeit der Bodenrichtwertkarten 
bzw. -zonen sorgfältig überprüft, grundsätzlich vereinheitlicht 
und sicher hier und dort angepasst werden.
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Glücklicherweise, dank einer größeren Anzahl von
Spenden, konnte beim Naturschutzbund Deutschland
(NABU) e.V., einem der Erstunterzeichner des bun-
desweiten Aufrufs, für die Bearbeitung des Themas
Grundsteuerreform für zunächst zwei Jahre (2017/
18) eine Teilzeitstelle eingerichtet werden. 
Zur Fortführung der Stelle bis Ende 2019 für eine
sorgfältige und intensive Begleitung der Debatte
und des Gesetzgebungsverfahrens zur Reform der
Grundsteuer sind weitere Spenden erforderlich!

NABU |  IBAN: DE65 3702 0500 0008 0518 05  
Bank für Sozialwirtschaft  | BIC: BFSWDE33XXX   
Stichwort „Grundsteuer” 

Ansprechpartner: Henry Wilke
henry.wilke@nabu.de  |  Tel.: 030 - 284 984 1628

Grundsteuer: Zeitgemäß! – Ein bundes-
weiter Aufruf zur Grundsteuerreform
Ein wirtschaftlicher Umgang mit dem knappen Gut
Fläche, die innerörtliche Aktivierung von Flächen
für Wohnen und Gewerbe und die Ertüchtigung des
Gebäudebestands sind dauerhafte Herausforderun-
gen in und für die Städte und Gemeinden überall in
Deutschland. Der Grundsteuer könnte hierbei eine
Schlüsselrolle zukommen, wenn sie hilft, diese He-
rausforderungen zu bewältigen. Für die Kommunen
bundesweit wäre eine zeitgemäße, weil investitions-
freundliche, sozial ausgewogene und zukunftsge-
richtete Grundsteuer von großer Bedeutung.

Wir, die Unterzeichnenden, appellieren daher an den
Bund und die Länder, die „reine Bodenwertsteuer“
und die „kombinierte Bodenwert- und Bodenflä-
chensteuer“ in ihre Überlegungen zur Reform der
Grundsteuer einzubeziehen. Beide Varianten haben
sich sowohl in einer Simulationsanalyse als auch
einem kommunalen Praxistest als vorzugswürdig he-
rausgestellt. Eine Entscheidung über die Reform der
Grundsteuer darf erst getroffen werden, nachdem
auch diese beiden Varianten vertieft untersucht
und bewertet und mit den anderen zur Diskussion
stehenden Varianten verglichen wurden. Wir appel-
lieren außerdem an die kommunalen Spitzenver-
bände, sich gemeinsam mit uns für eine umfassen-
de Prüfung und Bewertung der zwei erwähnten Va-
rianten einzusetzen.

Nähere Informationen über diesen Aufruf und sei-
nen Hintergrund, zu Fragen und Antworten, zum Me-
dienecho sowie zum Online-Unterstützerformular:

www.grundsteuerreform.net
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